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Vorwort

In der aktuellen Legislaturperiode steht eine grundlegende Reform der Kranken-
hausversorgung auf der gesundheitspolitischen Agenda. Zur Vorbereitung dieses 
Vorhabens hat das Bundesministerium für Gesundheit in Umsetzung des Koali-
tionsvertrags eine Regierungskommission eingesetzt. Deren im Dezember 2022 
vorgelegte dritte Stellungnahme hat bedeutsame Vorschläge zur Reform der 
Krankenhausversorgung einschließlich der Vergütung unterbreitet, namentlich 
eine Abkehr von der rein leistungs- und mengenorientierten Vergütung des DRG- 
Systems zugunsten einer Kombination aus leistungsabhängiger Vergütung und 
an Versorgungslevel sowie Leistungsgruppen einschließlich Qualitätsanforde-
rungen geknüpfter Vorhaltefinanzierung – Vorschläge, die weit reichende Konse-
quenzen für die Versorgungsstruktur zeitigen. 

Die Herausforderung einer bundesweiten Krankenhausreform besteht darin, 
dass die Gesetzgebungskompetenzen für die Regelung des Krankenhauswesens 
zwischen Bund und Ländern aufgeteilt sind und die Abgrenzung der Kompetenz-
räume mit Schwierigkeiten behaftet ist. Damit stellt sich zunächst die Frage der 
zuständigen Ebene im deutschen Bundesstaat. Zudem müssen Grundrechtsposi-
tionen der Krankenhausträger beachtet werden. Vor diesem Hintergrund entfaltet 
die vorliegende Arbeit den grundgesetzlichen, insbesondere kompetentiellen und 
grundrechtlichen Rahmen für eine Reform von Krankenhausversorgung und 
-vergütung. Auf dieser Basis unterzieht sie nicht nur die aktuellen Reformvor-
schläge einer verfassungsrechtlichen Bewertung, vielmehr zeigt sie auch weitere 
Gestaltungsoptionen auf. 

Dass die hier untersuchten Reformvorschläge der Regierungskommission 
nicht den Endpunkt der Krankenhausreform bilden, sondern lediglich einen we-
sentlichen Zwischenschritt auf dem Weg zur Verabschiedung eines Kranken-
hausreformgesetzes darstellen, ändert nichts an der Relevanz der vorliegenden 
Arbeit. Nicht nur ist davon auszugehen, dass sich die hier erörterten Aspekte 
auch als für die Bewertung eines Reformgesetzes bedeutsam erweisen. Vielmehr 
bietet die vorliegende Schrift eine von konkreten Reformvorhaben unabhängige 
Entfaltung des grundgesetzlichen Rahmens für die Regelung und Reform von 
Krankenhausplanung und Krankenhausvergütung sowie eine verfassungsrecht-
liche Bewertung denkbarer Gestaltungsoptionen.
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Die vorliegende Schrift beruht auf einem Rechtsgutachten, das das Bayerische 
Staatsministerium für Gesundheit und Pflege, das Ministerium für Justiz und Ge-
sundheit des Landes Schleswig-Holstein und das Ministerium für Arbeit, Ge-
sundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen in Auftrag gegeben ha-
ben und das der Verfasser im April 2023 erstattet hat. Abgesehen von redaktio-
nellen Anpassungen und Aktualisierungen entspricht der Text dem Gutachten.

Der Verfasser dankt dem Verlag Mohr Siebeck und den Herausgebern der Rei-
he, den Kollegen Steffen Augsberg, Karsten Gaede und Jens Prütting, für die 
Aufnahme der Schrift in das Verlagsprogramm und namentlich Frau Dr. Julia 
Caroline Scherpe-Blessing, LL.M. (Cantab), und Frau Linnéa Hoffmann für die 
verlagsseitige Betreuung des Werkes. Frau Wiss. Mit. Mirjam Scherle, Herrn 
Wiss. Mit. Tim Gutmann, sowie den studentischen Hilfskräften Luisa Gambs, 
Carina Mader und Sebastian Vogt von meinem Lehrstuhl gebührt der Dank für 
die redaktionelle Bearbeitung des Textes.

München, im Juni 2023



Abstract

Keine Bundeskompetenz für Umsetzung der Empfehlungen der Regierungskom
mission. Krankenhausreform muss zwischen Bund und Ländern aufgespaltene 
Zuständigkeit für Regelung der Krankenhausversorgung beachten, insbesondere 
die Planungshoheit der Länder. Demnach bestehen verschiedene  Reformoptionen.

Das Grundgesetz sieht keine umfassende Gesetzgebungskompetenz des Bundes 
für das Gesundheits- oder Krankenhauswesen vor. Vielmehr bestehen nur punk-
tuelle (konkurrierende) Bundeszuständigkeiten, namentlich für die wirtschaft-
liche Sicherung der Krankenhäuser und die Regelung der Krankenhauspflege-
sätze (Art.  74 Abs.  1 Nr.  19a GG) sowie für die Sozialversicherung (Art.  74 
Abs.  1 Nr.  12 GG). Die Krankenhausplanung hat das Grundgesetz, bekräftigt 
vom Bundesverfassungsgericht, den Ländern zugewiesen, was die Reichweite 
der genann ten Kompetenztitel als Basis für Regelungen des Bundes beschränkt; 
den Ländern müssen eigenständige und umfangmäßig erhebliche Planungsspiel-
räume verbleiben, gerade auch für die legislative, abstrakt-generelle Rahmen-
setzung. Dabei gilt ein Primat der Landeskrankenhausplanung gegenüber Ver-
gütungsrege lungen des Bundes. Diese Kompetenzverteilung lässt sich nicht mit-
tels ungeschriebener Bundeskompetenzen (Annexkompetenz bzw. Kompetenz 
kraft Sachzusammenhangs) überspielen, die zudem nur in äußerst engen Gren-
zen greifen.

Nach der grundgesetzlichen Kompetenzordnung besteht keine Zuständigkeit 
des Bundes für die Umsetzung der Empfehlungen der Regierungskommission, 
da diese die Planungsbefugnis der Länder übermäßig beschneiden. Unerheblich 
ist, dass nicht unmittelbar Vorgaben für die Krankenhausplanung, sondern Ver-
gütungsregelungen getroffen werden sollen. Denn letzteren kommt erhebliche 
Planungsrelevanz zu. Hängt die Vergütung der Krankenhäuser, wie vorgesehen, 
von der bundesrechtlich definierten Berechtigung zur Leistungserbringung qua 
Levelzuordnung und der Einhaltung von bundesrechtlich definierten Qualitäts-
anforderungen ab, können die Krankenhäuser den krankenhausplanerisch zuge-
wiesenen Versorgungsauftrag (adäquat vergütet) nur noch nach Maßgabe detail-
lierter Strukturvorgaben des bundesrechtlichen Vergütungsregimes erfüllen. Die 
Struktur- und Qualitätsvorgaben des Reformvorschlags tangieren dabei offen-
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kundig Kategorien der Krankenhausplanung in erheblichem Umfang (detaillierte 
Definition von Leveln und Leistungsgruppen; Zuweisung von Leistungsgruppen 
zu Leveln; detaillierte Mindeststrukturvorgaben; Rolle von Fachkliniken). Durch 
die Vergütungsvorgaben entsteht nicht nur ein erheblicher faktischer Anpas-
sungsdruck für die Planung; vielmehr ist die Steuerung der Versorgungsstruktur 
auch beabsichtigt. Dies widerspricht zugleich dem kompetentiell fundierten Pri-
mat der Krankenhausplanung gegenüber Vergütungsregelungen, da das Vergü-
tungsregime eigenständige, die Planungshoheit übermäßig beschneidende Struk-
turanforderungen formuliert. Jenseits dessen bewirkt der Reformvorschlag ei-
nen  – auch vor dem Hintergrund der Widerspruchsfreiheit der Rechtsordnung 
relevanten – Systembruch in der dualen Krankenhausfinanzierung, da erste und 
zweite Säule der Krankenhausfinanzierung nicht mehr synchronisiert wären, 
mithin Krankenhäuser in die Investitionskostenförderung einzubeziehen wären, 
obgleich ihnen kein adäquater Vergütungsanspruch zukommt.

Zur Realisierung der Krankenhausreform bestehen verschiedene Lösungs-
möglichkeiten. Mittels einer Vergütungsregelung unter Verzicht auf die Planungs
hoheit übermäßig beschneidender Strukturvorgaben lassen sich wichtige Anlie-
gen realisieren, namentlich die Fehlanreize beseitigende Umstellung von einer 
rein leistungs- und mengenorientierten Vergütung des DRG-Systems auf eine 
Kombination aus leistungsabhängiger Vergütung und v. a. an Leistungsgruppen 
geknüpfter Vorhaltefinanzierung. Rechtssicher und kompetenzkonform realisier-
bar ist eine landesautonome Umsetzung des Reformvorschlags, wobei eine lan-
desübergreifende Koordinierung (Staatsvertrag; Musterentwurf) und eine Ab-
stimmung mit dem Bund möglich ist. Mit Rahmenvorgaben für die Landes
krankenhausplanung (namentlich Festlegung der Länder auf Planung nach 
Leistungsgruppen und Leveln sowie auf der Basis von Mindeststrukturvorgaben, 
wobei keine weitere verbindliche Konkretisierung erfolgen darf), ließe sich die 
Krankenhausplanung im Vergleich zum Status quo stärker steuern, wobei bereits 
gegen diesen Ansatz kompetentielle Einwände erhoben werden. Eine Detail
steuerung der Krankenhausversorgung mit umfassenden Abweichungsbefugnis
sen zugunsten der Länder begegnet wegen der gleichwohl in Anspruch genom-
menen überschießenden Regelungsmacht gewichtigen kompetentiellen Einwän-
den; diese schlagen jedenfalls dann durch, wenn in erheblichem Ausmaß in die 
Planungshoheit der Länder eingriffen wird, was bei der Einführung detailliert 
definierter Level und der Zuordnung von Leistungsgruppen zu Leveln der Fall 
wäre.

Schließlich ist der Anspruch privater und freigemeinnütziger Krankenhausträ-
ger auf gleichheitskonforme Teilhabe an Vergütung und Planung (Art.  12 Abs.  1 
i. V. m. Art.  3 Abs.  1 GG) zu beachten. Dieser steht etwa einer generellen Besei-
tigung des Selbststands von Fachkliniken entgegen und unterwirft Qualitätsan-
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forderungen sowie die Zuweisung von Leistungsgruppen an Level einem Recht-
fertigungszwang. Überdies sind hinreichend lange Übergangsregelungen erfor-
derlich.

Hinweis: Am Ende des Textes findet sich eine ausführliche Zusammenfassung in 
Thesen.
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